
23
1653 August A
ANTWORT[ DER XII EIDG. ORTE - XIII AUSG. SO - AUF DEN AN DER JAHR¬

RECHNUNG ZU BADEN GEHALTENEN VORTRAG DES FRANZ. AMBASSA-
DOREN JEAN DE LA BARDE]

EA VI 1, 194 ss

"Dieweylen über E . Ex . [ Jean De la Barde ] verwichner tagen bey gegenwärtiger

unser Versamblung [Jahrrechnung ] gethone Proposition Jn Zweyen underscheidli-

chen Conferenzen durch unsere Ausschüz wir vernommen , dass sie ferner nit be-

felchet , als was ihr Erklärung in ihrer proposition sich haltet , wir aber

befinden thuent , dass ein solches zu unserer allerseits Herren und Oberen sa¬

tisfaction und vemüegen über Jhr billichmässige begehren nit gereichen werde

(Vorbehalten dass Zoll Wesen , von deme hemacher mehrers soll geredt werden)

habent wir wegen anderstweiter nit habender befeichen der Sachen mehrers nit

thuen können , als Jhr Königl . Mayestät [ Ludwig XIV . ] schreiben [ vom 20 . Juni]

und E . Ex . proposition ad refereyidum in unsere abscheidt zu nemmen ; Und also



darbei E . Ex . hiemit ein solches vermelden wollen , auch darbey das es bey

uns ern Herren und Obern uns ers eraehtens in ungleichem verstandt auf genommen,

und also die hiervor beratschlagendte heimbberuffung ihres Volckhs widerumb

möchte erhollet werden ; Jn ansehung sie , durch dass e >vdt schuldigen der Urmög-

ligkeit , und anderer vorwenden halber , wegen bekhanter der Sachen gestaltsame

sich nit abweisen lassen können , darumben dan man auch bedacht sein möchte,

Jro Königl . May . selbsten zu zeschreiben , hiernebent ersuchent wir E . Ex . sie

wollen dahin würckhen , dass Jro vorgestern gegebner Mundt - und schrifftlichen

erklärung der Zöllen halber Jn Franckhreich und an dem Rhein [ gemeint im Ei¬

sass ] die würckhliche Zuwerckhstellung gegeben werde , und danne auch Jhro nit

entgegen sein lassen , dass mit den Oberkeiten gebührendte Rechnungen gemachet

und geschlossen werden , Umb dass obgleich die Pündtnus ausgeloffen , nichts

desto weniger Crafft dero hiervor gewerten Vigors und Ewigen fridens [ 1516 ] ,

der sein ohnverander liehes Verbleiben in allweeg haben wirt , auch der an Jme

selbsten auf sich tragenden billigkeit das schuldige solle bezahlt werden

. . . 1 "

1 ) Hier bricht der Text ab.

- Blatt 49 r  leerKopie AH 7 , 48 - 49
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